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Einleitung 

In einer Zeit zunehmender Technisierung und Automatisierung, damit auch 
in ungeheurem Maße zunehmender Arbeitsteilung innerhalb des Wirtschafts-
lebens - sei es nun innerhalb des Produktionsprozesses von Konsumgütern, 
sei es aber auch innerhalb der Steuerung dieser Prozesse durch die immer 
mehr Mitglieder umfassenden Unternehmensleitungen -, werden die Zusam-
menhänge zwischen der Ausführung bestimmter Entscheidungen und den 
Vorgängen, die zu diesen Entscheidungen gefuhrt haben, fur den Außenste-
henden immer undurchsichtiger. Als Folge hiervon wird die Gewährleistung 
eines effektiven Verbraucherschutzes durch eine wirksame Kontrolle dieser 
Prozesse - auch - durch die Strafgerichtsbarkeit immer schwieriger. Dadurch, 
daß die wenigsten Entscheidungen durch nur einen Entscheidungsträger ge-
troffen werden - und damit dieser auch als Verantwortlicher eindeutig identi-
fizierbar wäre -, wird es in zunehmendem Maße zum Problem, einerseits die 
Organisationsstrukturen innerhalb bestimmter Betriebe zu erhellen, anderer-
seits festzustellen, wer innerhalb dieser Organisationsstrukturen die Verant-
wortung für eine konkrete Entscheidung trägt, die zum strafrechtlich sanktio-
nierten Erfolg fuhrte. Die Undurchsichtigkeit dieser Entscheidungsprozesse 
hat bereits dazu verleitet, vom Phänomen einer "organisierten Unverantwort-
lichkeit"I innerhalb arbeitsteilig organisierter Strukturen zu sprechen. 

Der Trend geht dahin, daß viele der wichtigen Entscheidungen - nicht nur 
in Wirtschaftsunternehmen, auch innerhalb staatlicher Behörden und auch seit 
jeher auf kommunaler Ebene innerhalb des Gemeinderats - von Kollegial-
organen getroffen werden. Hierdurch ergeben sich bei Rechtswidrigkeit dieser 
Entscheidungen zahlreiche Probleme: Wer genau ist verantwortlich fur die 
getroffene Entscheidung? Soll das Gesamtorgan in einer Art "Sippenhaftung" 
zur Rechenschaft gezogen werden oder nur diejenigen, die in rechtlich miß-
billigter Weise abgestimmt haben2? Und wie steht es mit der Verantwortung 
derjenigen, die sich der Stimme enthalten haben3, usw. usw. Problematisch 
wird hier die Feststellung der Kausalität des einzelnen Abstimmungsverhal-
tens für die Entscheidung, sowie die Frage, ob die Abstimmenden mittäter-

I Die Fonnulierung stammt von Schünemann, wistra 1982,41; vgl. auch Volk, JZ 1993, 
430, 433, der rur die Zukunft eine Kombination von Verbands- und Individualverantwor-
tung vorschlägt. Vogel, GA 1990, 258, spricht von "kriminogenen Phänomenen der Verant-
wortungsverteilung und -abschwächung". 

2 Vgl. dazu S. 172 ff. 
l Vgl. dazu Fallgruppe 4, S. 208 ff. 
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schaftlich handelten. Das Problem der eventuellen Mittäterschaft wird beson-
ders drängend in Fällen einer möglichen Fahrlässigkeitsstratbarkeit. Hier wird 
die Frage aufgeworfen, ob es die hergebrachte Strafrechtsdogmatik erlaubt, 
die Entscheidungsträger im Kollegium als fahrlässige Mittäter zu qualifizie-
ren. 

Diese Fragen - und einige darüber hinausgehende4 - werden in einer neu-
eren BGH-Entscheidung, der sogenannten Lederspray- oder Erdal-Entschei-
dung5 aufgeworfen, die im Schrifttum ein starkes Echo6 erfahren hat. 

Diese Entscheidung soll Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit sein. An-
hand der Urteilsanalyse werden einige allgemeingültige Grundsätze für die 
Beurteilung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Mitgliedern in Kolle-
gialorganen für die dort getroffenen Entscheidungen erarbeitet. Im folgenden 
sollen nach Bildung von Fallgruppen alle möglichen Mehrheitsverhältnisse 
durchgespielt werden und jeweils anhand der erarbeiteten Grundsätze die 
Stratbarkeit der beteiligten Entscheidungsträger ennittelt werden. Dabei wer-
den die im ersten Teil erzielten Ergebnisse weiterentwickelt und so für die 
Beurteilung anderer denkbarer Konstellationen zum Maßstab gemacht. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einige allgemein anwendbare Kriterien für die 
strafrechtliche Würdigung der Arbeit in Kollegialorganen zu entwickeln. 

4 Vor allem im Bereich der Garantendogmatik, vgl. dazu S. 24 ff. 
s BGHSt 37, 106 ff. 
6 Vgl. allein die zahlreichen Urteilsbesprechungen und -anmerkungen: Amelung, S. 64 

ff.; Beulke/Bachmann, JuS 1992, 737 ff.; Brammsen, Jura 1991, 533 ff.; ders., GA 1993, 
97 ff.; Hassemer, JuS 1991, 253 ff.; Hirte, JZ 1992, 257 ff.; Kuhlen, NStZ 1990, 566 ff.; 
Meier, NJW 1992,3193 ff.; Puppe, JR 1992,30 ff.; Samson, StV 1991, 182 ff. 



Teil I 

Die Grundsätze des Lederspray-Urteils des BGH 

Die im ersten Teil der Arbeit erfolgende Analyse des Lederspray-Urteils 
orientiert sich an den Leitsätzen der Entscheidung. Da die Urteilsbesprechung 
als Ausgangspunkt für die Erarbeitung allgemeingültiger Grundsätze bezüg-
lich der Verantwortlichkeit von Mitgliedern in Kollegialorganen dienen soll, 
werden dabei die für den konkreten Fall spezifischen Probleme ausgespart, 
bzw. nur verkürzt wiedergegeben. 

Leitsatz 1: Kausalzusammenhang von 
Produktverwendung und Gesundheitsschaden 

.. Der Ursachenzusammenhang zwischen der Beschaffenheit eines Produkts 
und Gesundheitsbeeinträchtigungen seiner Verbraucher ist auch dann rechts-
fehlerfrei festgestellt, wenn offenbleibt, welche Substanz den Schaden ausge-
löst hat, aber andere in Betracht kommende Schadensursachen auszuschlie-
ßen sind ... 1 

Problematisch ist im Lederspray-Sachverhalt bereits die Feststellung des 
Kausalzusammenhangs zwischen Produktverwendung und Körperschäden der 
Konsumenten. Die konkrete chemisch-biologische Wirkungsweise der gefähr-
lichen Sprays konnte nicht zweifelsfrei erkundet werden2• Welche Inhaltsstof-
fe der Sprays die Schäden verursacht hatten, und wie genau die chemischen 
Reaktionen vonstatten gegangen waren, ließ sich auch durch die hinzugezo-
genen Sachverständigen nicht eindeutig klären3. Damit kann die Komponente 
der generellen Kausalität nicht eindeutig ermittelt werden. Es fehlt hierfiir an 
einem unstreitigen naturwissenschaftlich anerkannten Kausalgesetz, unter das 
die Vorgänge im Rahmen der konkreten Kausalität subsumiert werden könn-
ten. Der BGH löst dieses Problem, indem er darauf hinweist, daß mangels 
anderer ersichtlicher Schadensursachen an der Erfolgsursächlichkeit der 
Sprays kein Zweifel bestehe4• 

I BGHSt 37, 106. 
2 Vgl. BGHSt 37, 112. 
J Dieses Problem ergab sich bereits in der Ausgangsentscheidung der Vorinstanz LG 

Mainz, in: Schmidt-Salzer, Entscheidungssammlung, ry.3.22. 
4 BGHSt 37, 112; im Anschluß an die Ausgangsentscheidung des LG Mainz, in: 

Schmidt-Salzer, Entscheidungssammlung, IV.3.22 (17 ff.). 


